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Reform der Erbschaftsteuer  

 

Am 20.06.2016 wurde über die Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer auf der  

politischen Ebene eine Einigung erzielt. 

 

Nach erfolgreichem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Deutschen Bundestag und im 

Bundesrat soll das Gesetz rückwirkend zum 01.07.2016 in Kraft treten. 

 

Welche Anpassungen wird das Gesetz beinhalten? 

 

 Für Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten entfällt auch weiterhin die Lohnsummen-

prüfung für die Gewährung der Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer. 

 

 Wenn das sogenannte nicht begünstigte Verwaltungsvermögen (zum Beispiel Barver-

mögen) 90 % des gesamten Betriebsvermögens überschreitet, wird die Verschonung von 

der Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlossen. 

 

 Erbschaftsteuer darf Investitionen nicht behindern und Arbeitsplätze nicht gefährden. 

Deshalb werden Mittel aus einem Erbe, die nach vorgefasstem Willen des Erblassers 
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innerhalb von 2 Jahren nach seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen getätigt 

werden, steuerrechtlich begünstigt. 

 

 Verwaltungsvermögen ist grundsätzlich nicht begünstigt. Es wird aber bis zu 10 % wie 

steuerrechtlich begünstigtes Betriebsvermögen behandelt.  

 

Beim sogenannten vereinfachten Ertragswertverfahren wird für die Bestimmung des 

Unternehmenswerts der für die Bestimmung des Unternehmenswerts maßgebliche 

Kapitalisierungsfaktor angepasst. Dieser wird auf einen Spielraum von 10 % bis  

maximal 12,5 % abgesenkt. 

 

Jedoch: 

Der Reformvorschlag steht bereits jetzt heftig in Diskussion.  

Bis zur Sommerpause soll es erledigt sein! 

Warten wir es ab! 

 

Ihre Sozietät Twehues 

 

Nachtrag 15.07.2016 

Die Novelle kam nicht rechtzeitig zustande, weil der Bundesrat die Zustimmung zur Neufassung versagte 

und die Reform dem Vermittlungsausschuss vorgelegt hat.  

Das Bundesverfassungsgesetz hat mit folgender Pressemitteilung reagiert:  

Nach Ablauf der in Sachen „Erbschaftsteuer“ gesetzten Frist zur Neuregelung soll das 

Normenkontrollverfahren erneut auf die Tagesordnung 

Pressemitteilung Nr. 41/2016 vom 14. Juli 2016 

1 BvL 21/12 

Mit Urteil vom 17. Dezember 2014 hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts §§ 

13a und 13b und § 19 Abs. 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes für 

verfassungswidrig erklärt. Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, bis zum 30. Juni 2016 eine 

Neuregelung zu treffen (vgl. Pressemitteilung Nr. 116/2014 vom 17. Dezember 2014). 

Zwar gelten die für verfassungswidrig erklärten Vorschriften des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes fort. Da eine entsprechende Gesetzesänderung bis heute nicht 

vorliegt, hat der Vorsitzende des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. 

Ferdinand Kirchhof, nunmehr mit Schreiben an die Bundesregierung, den Bundestag und 

den Bundesrat vom 12. Juli 2016 mitgeteilt, dass der Erste Senat sich nach der 

Sommerpause Ende September mit dem weiteren Vorgehen im Normenkontrollverfahren um 

das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz befassen wird. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/bvg14-116.html

